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 Veröffentlicht am 13.06.1951

Norm

JN §99

Rechtssatz

Der Gerichtsstand des Vermögens kann im Einzelfall auch dann begründet sein, wenn er auf eine dem Beklagten gegen

den Kläger zustehende Forderung gestützt wird, die der Kläger gleichzeitig in einem gegen ihn eingeleiteten anderen

Verfahren bestreitet.
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